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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum 

Nationalrat Rochus und Kollegen, Nr. 738/J, betreffend Novel­

lierung des Saatgutgesetzes, beehre ich mich wie folgt zu be­

antworten: 

Zu den in der Einleitung der Anfrage enthaltenen Klagen sei 

festgestellt, daß jeder Landwirt die Möglichkeit hat, den Lie­

feranten von Saatgut, das den gesetzlich festgelegten Bedin­

gungen nicht genügt, zivilrechtlich haftbar zu machen. 

Zu Frage 1 und 2: 

Die Vorarbeiten für ein Sortenschutzgesetz sind vor kurzem ab­

geschlossen worden. Das letzte Hindernis für die Erstellung 

eines versendungsreifen Entwurfes wurde am 15. fllai 1984 da-
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durch beseitigt, daß der Handelsausschuß des Nationalrates bei 

seiner Beschlußfassung über die Patentrechts-Novelle 1984 die 

KlarsteIlung traf, daß Pflanzensorten n ich t nach dem 

Patentgesetz patentiert werden können. 

Ich bin daher nunmehr in der Lage, in naher Zukunft den Ent­

wurf eines Sortenschutzgesetzes zur allgemeinen Begutachtung 

zu versenden. Im Begutachtungsverfahren wird auch eine Novel­

lierung des Saatgutgesetzes 1937 und desPflanzenzuchtgesetzes 

zur Diskussion gestellt werden. ~ 

smin s e 
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